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sei die Erstellung eines GroBateliers durchaus gesichert.
Es bleibe nur noch eine Frage zu kliren: Wo soll das
Atelier hinkommen?

Die oben erwiahnte Gruppe habe die Leute von der
«Film-Schweiz» mit einer kapitalkriftigen Filmproduk-
tion (welcher Nationalitdt?) zusammengefiihrt, die sich
verpflichtet (!) habe, auf 5 Jahre hinaus in dem zu
erstellenden Atelier per Jahr 12, sage zwolf GroBfilme
zu drehen.

«Am Ziel» betitelt das Blatt seine sensationelle An-
kiindigung.

Es bleibt nun abzuwarten, welcher von den Konkur-
renten, Montreux oder «Filmproduktions-Gesellschaft

ILO» zuerst ans heill ersehnte Ziel gelangt und ob wir
dann nicht eines Tages in der Lage sind, zwei neue
GroBBunternehmen der gleichen Art in unserm kleinen
Lande zu haben, wo doch behauptet wird, daBl eines
allein niemals existenzfihig sein konne. Was dann?
Welches ist dann das nationale Atelier?

Wie dringend notig ware eben gerade jetzt die Eid-
gendssische Filmkammer, die im Nationalrat leider zu
Fall gebracht wurde. Wer will jetzt, in unserer recht-
losen Unordnung des Filmwesens, eingreifen und zum
Rechten sehen, bevor katastrophale Fehler passieren?

A. Ku.

Schweiz. Lichtspieltheater-Verband Ziirich
(Deutsche und ital. Schweiz.)
Sitzungs-Berichte

Vorstands-Sitzung vom 27. Dezember 1937.

1. Der Kaufvertrag mit Hrn. Emile Sauty, Genf, betr. Uebernahme
der Verlagsrechte des «Cinéma Suisse» und dessen Verschmel-
zung mit dem «Schweizer Film Suisse», wird genehmigt.

2. Der Vorstand nimmt Kenntnis von verschiedenen Mutationen,
die den Mitgliedern des Verleiherverbandes auf dem Zirkular-
weg bekannt gegeben werden sollen.

3. In eingehender Debatte werden 13 weitere Geschidfte internen
Charakters behandelt.

Vorstands-Sitzung vom 18. Januar 1938.

l.. Ein Zwischenbericht der Rechnungsrevisoren wird in zustim-

mendem Sinne zur Kenntnis genommen.

2. Die Abrechnung fiir das Fachorgan pro 1937, sowie eine Ver-
einbarung mit Herrn Stdnderat E. Lopfe-Benz, iiber die Organi-
sation der Redaktion und des Inseratenwesens, wird genehmigt.
Die Redaktion wird auch in Zukunft, wie dies bis anhin der
Fall war, in enger Zusammenarbeit mit dem Sekretariat des
S.L.V. erfolgen.

3. Die ordentl. Generalversammlung wird infolge inzwischen ein-
getretener Umstande und notwendiger Vorarbeiten auf Ende

Mirz angesetzt.

4. Der Vorstand nimmt Kenntnis von einem Gesuche der Gesell-
schaft Schweiz. Filmschaffender betreffend die Offizialitat des
«Film-Suisse» und beauftragt das Sekretariat, mit diesem Ver-
bande die notigen Abmachungen zu treffen.

5. Weitere 23 Traktanden beschidftigen den Vorstand bis in den

J. L.

spiaten Abend hinein.

Mit der Filmkamera 800 Meter

Neben dem groflen Spielfilm, dem sogenannten
«Schlager», bringt das Programm bisweilen auch einen
Kulturfilm. Leider nicht oft genug und vom Publikum
nicht geniigend bewertet.

Ein «verbrochener Stempel» wird ausgewechselt.

unter der Erde

Diese Filme aber vermitteln uns Dinge aus den ver-
schiedensten Bezirken des Lebens. Sie verhelfen uns
zu FEinblicken, die notig und niitzlich sind, um uns
Achtung und Interesse fiir andere Berufe und Lebens-
kreise zu verschaffen. Wir sehen Linder
und Stiddte, miihselig aufgenommene Vor-
ginge aus der Naturwissenschaft und Fabri-
kationsvorgdnge aller Art. Ein Film zeigt
uns die Gewinnung der Steinkohle. Die
Kamera hat keine Miithe gescheut. Direkt
«Vor Ort», wo die Kohle gebrochen wird,
sehen wir den braven Bergmann mit dem
modernen PreBlufthammer die Kohle vom
Flotz abbrechen. «Schiittelrutsche» und
«Stahlgliederbiander» bhefordern die Kohle

«unter Tage».

So reiht sich ein Bild an das andere und
der Filmstreifen vermittelt uns Einblicke in
einen technischen Betrieb, dessen Besichti-
gung in natura so gut wie ausgeschlossen ist.

Der Beschauer der Filme kann sich aber
kaum eine Vorstellung machen, welche
Schwierigkeiten zu iiberwinden sind, um
solche Aufnahmen durchfithren zu konnen.

Vor allen Dingen: Zum Filmen braucht
man viel Licht! Noch dazu, wenn man in
der dunklen Grube einwandfreie Bilder
drehen will.

4 Schweizer FILM Suisse



	Schweizerischer Lichtspieltheater-Verband Zürich : (deutsche und ital. Schweiz.)

